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EINFÜHRUNG 

1 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule hat gemäß Art. 11 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) die Aufgabe, den Schülerinnen und 
Schülern berufliche und allgemeinbildende Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufs-
schule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen dabei in der dualen Berufsausbildung 
einen gemeinsamen Bildungsauftrag.  
 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender berufsbezo-
gener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu fördern. Damit werden 
die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf 
sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich 
wandelnder Anforderungen, befähigt.  
Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 
- zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
- zum lebensbegleitenden Lernen, 
- zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das 

Zusammenwachsen Europas 
ein. 
 

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes 
Bildungsangebot gewährleisten, das 
- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung 

abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  
- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor 

dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen 
aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, Privatleben 
und Gesellschaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Be-
rufs- und Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hin-
blick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 
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2 Leitgedanken für den Unterricht an Berufsschulen 

Die Umsetzung kompetenz- und lernfeldorientierter Lehrpläne hat zum Ziel, die 
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Unter Hand-
lungskompetenz wird hier die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in 
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht, 
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, verstanden.  
 
Ziel eines auf Handlungskompetenz ausgerichteten Unterrichts ist es, dass die  
Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft und Befähigung entwickeln, auf der 
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens, Aufgaben und Probleme zielorien-
tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis 
zu beurteilen (Fachkompetenz).  
Des Weiteren sind stets die Entwicklung ihrer Persönlichkeit sowie die Entfaltung 
ihrer individuellen Begabungen und Lebenspläne im Fokus des Unterrichts. Dabei 
werden Wertvorstellungen wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, 
Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein vermittelt und entspre-
chende Eigenschaften entwickelt (Selbstkompetenz).  
Die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, 
Zuwendung und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit ande-
ren rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständi-
gen, müssen ebenfalls im Unterricht gefördert und unterstützt werden (Sozial-
kompetenz).  
Der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz als maßgebende Zielsetzung beruf-
licher Bildung bedingt auch, die mittelbaren Auswirkungen der weiter voranschrei-
tenden Digitalisierung im Unterricht zu berücksichtigen. Dabei sind die Kompeten-
zen im Umgang mit digitalen Medien als Querschnittskompetenzen zu betrachten, 
die an Berufsschulen als integraler Bestandteil einer umfassenden Handlungs-
kompetenz erworben werden. 
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption, der auf die 
Vermittlung von Handlungskompetenz abzielt, orientiert sich vorrangig an hand-
lungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystemati-
schem Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Bei der Planung und Umset-
zung des Unterrichts sollte daher berücksichtigt werden, dass sich das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler in vollständigen Handlungen vollzieht, die möglichst 
selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nachvollzogen werden sollten. 
Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Be-
zug auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Als didaktische Bezugspunkte für 
den Unterricht dienen Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind. 
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3 Verbindlichkeit der Lehrplanrichtlinien 

Die Ziele und Inhalte der Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzipien 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des 
Freistaates Bayern und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Erziehungs-
arbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft die Lehrkraft ihre Entscheidungen in pä-
dagogischer Verantwortung. Die Lehrplanrichtlinien enthalten keine methodischen 
Festlegungen für den Unterricht. 

Die Reihenfolge der Lernfelder der Lehrplanrichtlinien innerhalb einer Jahrgangs-
stufe ist nicht verbindlich, sie ergibt sich aus der gegenseitigen Absprache der 
Lehrkräfte zur Unterrichtsplanung. Die Zeitrichtwerte der Lernfelder sind als Orien-
tierungshilfe gedacht. 
 
 
 

4 Ordnungsmittel und Stundentafeln 

Ordnungsmittel 

Den Lehrplanrichtlinien1 liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf 
Kaufmann im E-Commerce und Kauffrau im E-Commerce  Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 24.11.2017  und die Verordnung über die Berufsaus-
bildung zum Kaufmann im E-Commerce und zur Kauffrau im E-Commerce vom 
13.12.2017 (BGBl. I, Nr. 78, S. 3926 ff.) zugrunde.  

Der Ausbildungsberuf Kaufmann im E-Commerce und Kauffrau im E-Commerce 
ist dem Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung zugeordnet. Die Ausbildungszeit be-
trägt drei Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
1  Lehrplanrichtlinien unterscheiden sich von herkömmlichen Lehrplänen darin, dass die Lernfelder aus 
den KMK-Rahmenlehrplänen im Wesentlichen unverändert übernommen werden. 
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Stundentafeln 
Den Lehrplanrichtlinien liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde: 

Ausbildungsberuf Kaufmann im E-Commerce/ 
Kauffrau im E-Commerce 

Unterrichtsform Blockunterricht 

 13 Blockwochen 11 Blockwochen 11 Blockwochen 
 

Jahrgangsstufe 
 

Fach 
 

10 11 12 

Allgemeinbildender Unterricht 

Religionslehre 3 3 3 

Deutsch 3 3 3 

Sozialkunde 3 3 3 

Sport 2 2 2 

Fachlicher Unterricht 

Englisch 3 3 3 

Betriebs- und gesamtwirtschaft-
liche Prozesse 6 4 3 

Prozesse im E-Commerce 7 12 10 

Vertrags- und Projektmanage-
ment 9 4 5 

Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle 3 5 7 

Summe 39 39 39 

 
Ggf. wird die Stundentafel durch Wahlunterricht gemäß BSO in der jeweiligen 
Fassung ergänzt. 
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5 Übersicht über die Fächer und Lernfelder2 

Blockunterricht 
 
Jahrgangsstufe 10 

 
Fächer und Lernfelder Zeitrichtwerte  

in Stunden Nr.   
Betriebs- und gesamtwirtschaftliche Prozesse  78 

1 Das Unternehmen präsentieren und die eigene Rolle mitge-
stalten 78  

Prozesse im E-Commerce  91 

2 Sortimente im Online-Vertrieb gestalten und die Beschaffung 
unterstützen 91  

Vertrags- und Projektmanagement  117 

3 Verträge im Online-Vertrieb anbahnen und bearbeiten 117  

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle  39 

4 Werteströme erfassen, auswerten und beurteilen 39  
 
 
Jahrgangsstufe 11 

Fächer und Lernfelder Zeitrichtwerte  
in Stunden Nr.   

Betriebs- und gesamtwirtschaftliche Prozesse  44 

6 Servicekommunikation kundenorientiert gestalten 44  

Prozesse im E-Commerce  132 

7 Online-Marketing-Maßnahmen umsetzen und bewerten 132  

Vertrags- und Projektmanagement  44 

5 Rückabwicklungsprozesse und Leistungsstörungen bearbeiten 44  

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle  55 

8 Wertschöpfungsprozesse erfolgreich steuern 55  
 
 
  

_______________ 
2 Die Ziffern der ersten Spalte verweisen auf die Nummerierung der Lernfelder gem. KMK-
Rahmenlehrplan. 
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Jahrgangsstufe 12 

Fächer und Lernfelder Zeitrichtwerte  
in Stunden Nr.   

Betriebs- und gesamtwirtschaftliche Prozesse  33 

11 Gesamtwirtschaftliche Einflüsse bei unternehmerischen Ent-
scheidungen berücksichtigen 33  

Prozesse im E-Commerce  110 

9 Online-Vertriebskanäle auswählen 110  

Vertrags- und Projektmanagement  55 

12 Berufsbezogene Projekte durchführen und bewerten 55  

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle  77 

10 Den Online-Vertrieb kennzahlengestützt optimieren 77  
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6 Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Kaufleute im E-Commerce sind in Unternehmen tätig, die Waren oder Dienstleistun-
gen an Verbraucher und Unternehmen online oder auch in Verbindung mit anderen 
Vertriebswegen anbieten und verkaufen. Sie können branchenübergreifend einge-
setzt werden. 

Typische berufliche Handlungsfelder sind die Gestaltung und Bewirtschaftung von 
Online-Sortimenten, die Vertragsanbahnung und -abwicklung im Online-Vertrieb, die 
Gestaltung der Kundenkommunikation, die Entwicklung und Umsetzung von Online-
Marketing sowie die Auswahl von Online-Vertriebskanälen. Kaufleute im  
E-Commerce arbeiten projekt- und teamorientiert. Sie analysieren und steuern kauf-
männische Prozesse im E-Commerce kennzahlengestützt.  

Die Lernfelder orientieren sich an diesen beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind me-
thodisch-didaktisch so umzusetzen, dass sie zu einer umfassenden beruflichen 
Handlungskompetenz führen. Diese umfasst insbesondere vernetztes Denken, Ei-
geninitiative und analytische Fähigkeiten. Angesichts der kurzen Innovationszyklen 
im Bereich der digitalen Techniken und Anwendungen benötigen Kaufleute im  
E-Commerce ein hohes Maß an Selbstorganisation und Lernkompetenz. 

Der erste fettgedruckte Satz eines Lernfelds enthält eine generalisierte Beschreibung 
der Kernkompetenz am Ende des Lernprozesses des Lernfelds. Die kursiv gedruck-
ten Bestandteile der Formulierungen in den Lernfeldern stellen verbindliche Min-
destinhalte dar. 

Praxis- und berufsbezogene Lernsituationen nehmen eine zentrale Stellung in der 
Unterrichtsgestaltung ein. Die Branchenvielfalt sollte dabei berücksichtigt werden. In 
den Lehrplanrichtlinien n-
gen verwendet. Zudem wird auf die begriffliche Differenzierung unterschiedlicher 
Ausprägungen des Online-Vertriebs verzichtet. Es wird durchgängig die Bezeichnung 

-  - i-
onstechnische Seite des Systems eines Vertriebskanals ab. 

Die Nutzung von informationstechnischen Systemen und der Einsatz von digitalen 
Medien sind integrierte Bestandteile der Lernfelder. Insbesondere der unterrichtliche 
Einsatz von Shop-Systemen in Verbindung mit Warenwirtschaftssystemen und ent-
sprechenden softwaregestützten Auswertungswerkzeugen ist erforderlich.  

Die beruflichen Kompetenzen, projekt- und teamorientiert zu arbeiten, werden explizit 
im Lernfeld 12 Berufsbezogene Projekte durchführen und bewerten vermittelt. Im 
Hinblick auf Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung ist den hier formulierten Kompe-
tenzen eine zentrale Bedeutung beizumessen.  
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Der Kompetenzerwerb in den Lernfeldern sollte durch fächerübergreifenden Unter-
richt unterstützt werden. Beispielsweise wird empfohlen, Lerninhalte aus dem Lern-
feld Servicekommunikation kundenorientiert gestalten mit denen im Fach Deutsch zu 
verknüpfen. 

In den Lernfeldern werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit - Ökonomie, Ökologie 
und Soziales -, des wirtschaftlichen Denkens, der soziokulturellen Unterschiede und 
der Inklusion berücksichtigt. 

Betriebspraktika der Lehrkräfte in Bereichen des E-Commerce sowie Kooperationen 
zwischen Schule und Betrieben werden empfohlen.  
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LEHRPLANRICHTLINIEN 
 
BLOCKUNTERRICHT 
BERTIEBS- UND GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PROZESSE 
Jahrgangsstufe 10 

 
Lernfeld 
Das Unternehmen präsentieren und die eigene Rolle mitgestalten 

 78 Std.      
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ihr Unternehmen ad-
ressatengerecht zu präsentieren und die eigene Rolle im Betrieb selbstverantwort-
lich wahrzunehmen und mitzugestalten. 

Die Schülerinnen und Schüler klären ihre Stellung im Betrieb und erfassen ihre Rechte und 
Pflichten. Dazu setzen sie sich mit den Aufgaben, Rechten und Pflichten der Beteiligten im 
dualen System der Ausbildung und im Arbeitsverhältnis auseinander (rechtliche Regelun-
gen zur Berufsbildung, zum Jugendarbeitsschutz und zur betrieblichen Mitbestimmung, 
zum Ausbildungs- und Arbeitsvertrag). Sie überprüfen die eigene Entgeltabrechnung und 
informieren sich über das geltende Tarifrecht. Sie erkunden unternehmensspezifische 
Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie die betrieblichen 
Regelungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich, auch anhand des Unternehmensleitbildes, 
eigenständig über die ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielsetzungen des Unter-
nehmens. Sie analysieren die Marktstruktur im E-Commerce und ordnen das Unterneh-
men als komplexes System mit innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Beziehungen 
ein. Sie erkunden die Leistungsschwerpunkte und Besonderheiten des Unternehmens 
(Vertriebskanäle) und setzen sich mit der Organisationsstruktur (Organisationsform, 
Rechtsform) und den Arbeits- und Geschäftsprozessen auseinander. Sie informieren sich 
über den eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum im Unternehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr Unternehmen strukturiert und adressaten-
gerecht und wählen zur Präsentation angemessene, auch internetbasierte, Medien aus. 
Sie planen und bearbeiten Aufgaben auch im Team und wenden Arbeits- und Lernstrate-
gien sowie problemlösende Methoden an.  

Die Schülerinnen und Schüler artikulieren eigene Interessen sachlich und sprachlich an-
gemessen. Sie vertreten gegenüber anderen überzeugend ihre Meinung, entwickeln ihre 
Kommunikationsfähigkeit und wenden verbale und nonverbale Kommunikationstechniken 
an. Sie zeigen im Umgang miteinander, auch sensibilisiert im Sinne des inklusiven Gedan-
kens, Kooperationsbereitschaft und Wertschätzung. Sie beurteilen selbstkritisch Arbeitser-
gebnisse und eigenes Verhalten und setzen konstruktives Feedback um. 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Position im Unternehmen und respektieren 
gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Anforderungen an ihre Berufsrolle. Aus 
dem technologischen Wandel und den kurzen Innovationszyklen, insbesondere im Bereich 
digitaler Techniken und Anwendungen, leiten sie die Notwendigkeit des lebenslangen Ler-
nens ab.  
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PROZESSE IM E-COMMERCE 
Jahrgangsstufe 10 

 

Lernfeld 
Sortimente im Online-Vertrieb gestalten und die Beschaffung 
unterstützen 

 91 Std.   
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Online-Sortimente anzu-
passen, Waren und Dienstleistungen einzustellen und Daten für die Beschaffung be-
reitzustellen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das vorhandene Sortiment (Sortimentsbreite und 
-tiefe) hinsichtlich der aktuellen Nachfrage im Online-Vertriebskanal, der Konkurrenz-
angebote und voraussichtlicher Entwicklungen. Dabei identifizieren sie Veränderungsbedar-
fe auch unter Berücksichtigung der Marktstrategien (Marktfeld-, Marktparzellierungsstrate-
gie) des Unternehmens. 

Sie informieren sich über rechtliche Regelungen zur Produktpräsentation (Informationspflich-
ten zu Produkten, Namens- und Markenrecht, Urheber- und Nutzungsrecht, Persönlichkeits-
recht, unlauterer Wettbewerb). 

Die Schülerinnen und Schüler wählen für die Erweiterung des Online-Sortiments neue Pro-
dukte (Massenprodukte, Nischenprodukte) aus und planen deren Aufnahme. In ihre Planun-
gen beziehen sie Serviceleistungen sowie Zusatzangebote (Cross-Selling) im Hinblick auf 
eine kundenorientierte Gestaltung des Online-Sortiments ein. Sie ordnen die Produkte in 
Produktkategorien ein und stellen die Auffindbarkeit der Produkte im Online-Vertriebskanal 
sicher (Suchfunktionen, Filter).  

Die Schülerinnen und Schüler formulieren Anforderungskriterien für eine verkaufsfördernde, 
kundenorientierte sowie retourenminimierende Produktpräsentation. Sie achten auf Barriere-
freiheit. 
Sie identifizieren und beschaffen relevante Produktdaten sowie audiovisuelle Medien. Für 
die Einstellung in den Online-Vertriebskanal bereiten sie Produkttitel, Produktdetails und die 
audiovisuelle Darstellung der Produkte auf. Für ein internationales Angebot erfassen sie 
Produktdaten und -beschreibungen auch in einer Fremdsprache.  
Sie entwickeln Verbesserungsvorschläge für die Online-Präsentation (Auszeichnungsspra-
che, Gestaltungsanweisungen).  
Bei der Produktpräsentation halten sie Gestaltungsgrundsätze, verkaufspsychologische 
Grundsätze (Preiswahrnehmung, Verknappung), rechtliche Regelungen sowie Richtlinien 
zur Unternehmensidentität ein.  
Die Schülerinnen und Schüler unterbreiten Vorschläge zur Preisgestaltung (konkurrenzori-
entierte und dynamische Preisfestlegung). Sie berücksichtigen dabei die Umsatzsteuer 
(Umsatzsteuersätze, Netto- und Bruttopreis) und halten die rechtlichen Regelungen zur 
Preisangabe ein. 
Sie stellen die Produkte mit Hilfe von elektronischen Vorlagen ein und aktualisieren bei Be-
darf Stammdaten und Preise (Warenwirtschaftssystem). Zum Datenaustausch mit dem On-
line-Vertriebssystem nutzen sie passende Softwareschnittstellen. 
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Für die Sicherstellung der Verfügbarkeit (Nachlieferungen, Nichtlieferungen) der Produkte im 
Online-Vertriebskanal kommunizieren sie mit dem Bereich Beschaffung und initiieren Be-
schaffungsvorgänge. Dazu ermitteln sie den Bedarf und die optimale Bestellmenge unter 
Berücksichtigung von Lager- und Bestellkosten. Sie setzen sich mit den Chancen und Risi-
ken bei der Disposition aus dem eigenen und dem Lager des Lieferanten auseinander. In 
Abstimmung mit den am Beschaffungsprozess Beteiligten aktualisieren sie die Produktan-
gaben (Verfügbarkeit, Lieferzeit) im Online-Vertriebskanal.  

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Auffindbarkeit der Produkte im Online-
Vertriebskanal und führen Anpassungen durch. Sie überprüfen die Produktpräsentation und 
leiten Optimierungsmaßnahmen ein. 
Sie beobachten die Nachfrage im Online-Vertriebskanal (Bestellungen, Warenkörbe), berei-
ten Absatzzahlen für die Beschaffung auf und leiten daraus Schlussfolgerungen ab.  
Sie bewerten die Kommunikation mit anderen Bereichen, identifizieren Schwachstellen und 
erarbeiten auch im Team Vorschläge zur Prozessoptimierung.  

Die Schülerinnen und Schüler erkennen die besondere Dynamik des Nachfrageverhaltens 
und sind sich der Relevanz einer kontinuierlichen Sortimentsanpassung und Sicherstellung 
der Verfügbarkeit bewusst.  
Sie reflektieren die Bedeutung der rechtlichen Regelungen für die Verbraucher und für das 
Unternehmen und schätzen die Rechtsfolgen für das Unternehmen bei Missachtung dieser 
ein. 
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VERTRAGS- UND PROJEKTMANAGEMENT 
Jahrgangsstufe 10 

 

Lernfeld  
Verträge im Online-Vertrieb anbahnen und bearbeiten 

 117 Std.   
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Verträge rechtssicher, 
kundenorientiert und unter Berücksichtigung unternehmerischer Zielsetzungen an-
zubahnen sowie Auftragsdaten für nachgelagerte Prozesse bereitzustellen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Verkaufsprozess von Produkten im Online-
Vertrieb des Unternehmens (Unternehmen zu Unternehmen, Unternehmen zu Privatkun-
den). 
Für die Vertragsgestaltung und Vertragsabschlüsse im Online-Vertrieb informieren sie sich 
über die relevanten rechtlichen Regelungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen, Informa-
tionspflichten zu Verträgen, Widerrufsbelehrung). Sie erfassen Möglichkeiten der Konditio-
nengestaltung. 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren für die Anbahnung und Abwicklung des Ver-
tragsabschlusses im Online-Vertriebskanal Anforderungskriterien für eine rechtssichere 
und benutzerfreundliche Gestaltung der Prozessschritte bis zum Vertragsabschluss 
(Checkout-Prozess). 
Sie legen Konditionen fest. Hierzu wählen sie kriteriengeleitet Bezahlverfahren für ihr Un-
ternehmen aus (Zielgruppe, Kosten, Ausfallrisiko). Sie binden Finanzierungsangebote (Ra-
tenkauf, Ratenkredit, Lieferantenkredit) ein. Zum Schutz vor Zahlungsausfällen analysieren 
sie deren Ursachen und empfehlen Maßnahmen (Bonitätsprüfung) zu ihrer Verhinderung. 
Für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten schlagen sie Möglichkeiten zur Übermittlung 
und Bereitstellung von Produkten vor. Dazu wählen sie kriteriengeleitet Kooperations-
partner für nachgelagerte logistische Prozesse im Rahmen der Unternehmensvorgaben 
aus. 

Die Schülerinnen und Schüler koordinieren die Umsetzung der geplanten Vertragsanbah-
nungs- und -abwicklungsprozesse nach Maßgabe der festgelegten Anforderungskriterien 
und Besonderheiten des Unternehmens. 
Bei Vertragsabschlüssen beachten sie rechtliche Regelungen und deren Wirkung (Wil-
lenserklärungen, Rechts- und Geschäftsfähigkeit, Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, Besitz, Ei-
gentum, Eigentumsvorbehalt). Sie analysieren die Rechte und Pflichten, die sich aus ver-
schiedenen Vertragsarten ergeben (Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, Mietvertrag, 
Reisevertrag). 
Sie bereiten die erhobenen Auftragsdaten für den Prozess der Vertragsabwicklung auf und 
stellen die benötigten Dokumente (Bestellbestätigung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, 
Rechnung) für nachgelagerte Prozesse bereit.  

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre Entscheidungen bei der Gestaltung des Ver-
kaufsprozesses anhand der Kriterien Kundenbindung, Verkaufsförderung und Benutzer-
freundlichkeit (Absprungrate), Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Sie entwickeln auch im 
Team Optimierungsmöglichkeiten und leiten Maßnahmen zur Verbesserung ab.  
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Die Schülerinnen und Schüler holen Rückmeldungen zu ihrer Arbeitsweise ein und gehen 
konstruktiv mit Kritik um.  
Sie reflektieren die strategische Bedeutung der im Verkaufsprozess gewonnenen Daten für 
die E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen 
die Einhaltung von Vorschriften zum Datenschutz und leiten erforderliche Maßnahmen ein. 
Sie reflektieren die Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit auch für ihr 
eigenes Leben und ihre Mitverantwortung in der Gesellschaft. 
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KAUFMÄNNISCHE STEUERUNG UND KONTROLLE 
Jahrgangsstufe 10 

 

Lernfeld  
Werteströme erfassen, auswerten und beurteilen 

 39 Std.  
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Werteströme aus Ge-
schäftsprozessen zu erfassen, auszuwerten und den Erfolg des Unternehmens zu 
beurteilen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Werteströme im Unternehmen anhand von Wa-
ren-, Dienstleistungs-, Informations- und Geldflüssen. 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Belege und ordnen diese den im Rahmen der 
Geschäftsprozesse entstehenden Werteströmen zu. Sie berücksichtigen dabei die Um-
satzsteuer und halten die relevanten rechtlichen und betrieblichen Vorgaben ein. 

Anhand der Finanzbuchhaltung stellen die Schülerinnen und Schüler die Vermögens- und 
Finanzlage des Unternehmens dar. Sie ermitteln dessen Erfolg (Rohertrag, Reingewinn) 
und analysieren Bestimmungsgrößen. 
Sie beurteilen die wirtschaftliche Situation des Unternehmens im Hinblick auf Liquidität 
(Liquidität 1. und 2. Grades) und Rentabilität (Eigenkapital- und Umsatzrentabilität) und 
deren Wechselwirkungen. Sie bereiten aus der Erfolgsrechnung stammende Daten für 
Situationseinschätzungen und Vergleiche (Soll-Ist-, Zeit- und Branchenvergleiche) grafisch 
auf. 
Ihre Aufgaben erfüllen sie konzentriert, sorgfältig und verantwortungsbewusst.  

Die Schülerinnen und Schüler schätzen die Auswirkungen des eigenen Handelns auf den 
Unternehmenserfolg ein. 

Sie reflektieren die Dokumentations- und Informationsfunktion der Finanzbuchhaltung für 
unterschiedliche Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. 
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BETRIEBS- UND GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PROZESSE 
Jahrgangsstufe 11 

 

Lernfeld 
Servicekommunikation kundenorientiert gestalten 

44 Std.     
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kommunikationskanä-
le im Rahmen eines kundenorientierten Serviceangebotes auszuwählen, zu nutzen 
und an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen. 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Anlässe zur Kundenkommunikation im Service 
von der Beratung vor dem Kauf bis zum After-Sales-Service. Sie sehen diese als Chance, 
gezielt mit den Kunden in Kontakt zu treten und die Kundenbindung zu festigen. Sie analy-
sieren die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich Erreichbarkeit und Bera-
tungsintensität. Dabei berücksichtigen sie auch den Komplexitätsgrad der Produkte. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Wege, über die Kunden mit dem Un-
ternehmen in Kontakt treten können. Dabei berücksichtigen sie sowohl klassische als auch 
digitale Kanäle und behalten innovative Entwicklungen im Blick. Sie  verfolgen technische 
Entwicklungen und schätzen diese im Hinblick auf die Servicekommunikation ein. Sie re-
cherchieren rechtliche Regelungen zur Nutzung der einzelnen Servicekanäle. 

Entsprechend der Serviceanlässe wählen sie situationsgerecht passende, miteinander 
abgestimmte Kanäle aus und entwickeln Konzepte zur Umsetzung. Diese beinhalten so-
wohl notwendige technische Voraussetzungen als auch Anforderungen an die Kompetenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Kundenanliegen auf und bearbeiten sie gemäß den 
Vorgaben des Unternehmens. Sie kommunizieren mit den Kunden und passen sich dabei 
den unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen und Gesprächsregeln der jeweiligen 
Kanäle an. Sie versetzen sich in die Lage der Kunden, bauen ein Vertrauensverhältnis auf 
und ermitteln Interessen, Wünsche und Emotionen durch gezielte Fragestellung sowie 
durch die Analyse von Äußerungen und des Verhaltens. Sie kommunizieren dabei auch in 
einer Fremdsprache und zeigen Empathie für kulturbedingte Besonderheiten. Sie wenden 
Strategien zur Lösung von Konflikten an und begegnen Kundeneinwänden überzeugend. 
Sie beziehen Zusatzangebote und Serviceleistungen des Unternehmens in die Kunden-
kommunikation mit dem Ziel ein, die Kaufentscheidung zu fördern und einen erfolgreichen 
Verkaufsabschluss zu erzielen. Sie nutzen die Kommunikation mit den Kunden, um Infor-
mationen zur Zielgruppe zu erfassen und veränderte Kundenbedürfnisse aufzunehmen. 
Sie leiten diese an die entsprechenden Stellen im Unternehmen weiter. 

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln anhand von Kundenbewertungen den Erfolg ihrer 
Service- und Kommunikationsaktivitäten und werten sie aus. Sie passen die Kundenkom-
munikation des Unternehmens an, optimieren sie und implementieren neue Servicekanäle. 

Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihr Service- und Kommunikationsverhalten. Sie 
reflektieren ihre Vorgehensweise im Umgang mit Kunden hinsichtlich der Kundenbindung. 
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PROZESSE IM E-COMMERCE 
Jahrgangsstufe 11 

 

Lernfeld  
Online-Marketing-Maßnahmen umsetzen und bewerten 

132 Std.     
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine Online-Marketing-
Strategie zu planen, Online-Marketing-Maßnahmen umzusetzen und den Erfolg zu 
bewerten. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Zielgruppen und die aktuellen Marketing-
Maßnahmen des Unternehmens. Ausgehend von den Marketingzielen leiten sie Hand-
lungsfelder für das Online-Marketing ab. Zum Unternehmensvergleich erkunden sie Mar-
keting-Maßnahmen von Wettbewerbern.  
Für die Erstellung einer Online-Marketing-Strategie analysieren sie das Kunden- und Nut-
zerverhalten im Online-Vertriebskanal durch die Auswertung der zur Verfügung stehenden 
Daten aus Analyseprogrammen. Darüber hinaus untersuchen sie das Verhalten und die 
Einstellungen der Zielgruppe und nutzen Ergebnisse der Marktforschung. 

Bei der Planung der Online-Marketing-Strategie legen die Schülerinnen und Schüler On-
line-Marketingziele fest und definieren Zielgruppen. 
Die Schülerinnen und Schüler setzen die Vorgaben (Copy Strategie) einer ganzheitlichen 
Kundenkommunikation entlang der Kontaktstrecke um und legen Kommunikationsinhalte 
fest.  
Sie wählen zielgruppen- und produktbezogene Online-Marketing-Maßnahmen zur Kun-
dengewinnung, Bestandskundenbindung und Kundenreaktivierung aus und beziehen ak-
tuelle Entwicklungen im Online-Marketing bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen ein. Sie 
identifizieren wechselseitige Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den gewählten 
Online-Marketing-Maßnahmen. Sie berücksichtigen die Bedürfnisse potenzieller Kunden 
während des Entscheidungs- und Verkaufsprozesses. Außerdem wägen sie kriteriengelei-
tet die Chancen und Risiken der unterschiedlichen Formen der Online-Kommunikation mit 
potenziellen sowie bestehenden Kunden ab. Sie berücksichtigen bei den Entscheidungen 
Wechselwirkungen und Abstimmungsbedarfe zu Offline-Maßnahmen sowie die Notwen-
digkeit von Kompromissen. 
Sie erstellen einen Maßnahmenplan zur Umsetzung der Online-Marketing-Strategie und 
halten Budgetvorgaben ein. Sie formulieren Werbebotschaften zielgruppengerecht, auch in 
einer Fremdsprache, und passen diese den Erfordernissen der Online-Marketing-
Maßnahmen an. 
Für Online-Marketing-Maßnahmen mit direkter Ansprache der Bestandskunden und po-
tenzieller Interessenten legen sie geeignete Kriterien zur Selektierung zielgruppengerech-
ter Daten aus ihrem Kundenbeziehungsmanagement-System (Kundenstatus, Kundenty-
pus, Kaufhistorie) fest und wenden für die Segmentierung ein Scoring-Modell an. 

Bei der Umsetzung der einzelnen Online-Marketing-Maßnahmen berücksichtigen sie die 
technischen Anforderungen. Hierfür setzen sie auch Möglichkeiten der Identifikation und 
Nachverfolgung der Nutzer um. 
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Für Online-Marketing-Maßnahmen, die die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit des Online-
Angebots optimieren, entwickeln und begründen die Schülerinnen und Schüler Verbesse-
rungsvorschläge und initiieren deren Umsetzung auf und außerhalb der Website des Un-
ternehmens.  
Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren auch in einer Fremdsprache mit externen 
und internen Dienstleistern über die optimale Platzierung und technische Umsetzung so-
wie über Vergütungsmodelle.  
Sie halten rechtliche Regelungen (unzumutbare Belästigungen, Datenschutz, Jugendme-
dienschutz) ein und berücksichtigen ethische Grenzen.  
Sie testen die Online-Marketing-Maßnahmen mit Hilfe von AB-Tests und entscheiden sich 
für Durchführungsalternativen. 

Die Schülerinnen und Schüler überwachen das Gesamtbudget und passen bei Bedarf die 
Budgets für die einzelnen Online-Marketing-Maßnahmen an.  
Sie bewerten den Erfolg der Online-Marketing-Maßnahmen anhand von Kennzahlen (Be-
suche, Besucher, Seitenaufrufe, Verweildauer, Konversionsrate, Neukundenanteil). Sie 
beurteilen die ökonomischen Wirkungen (Kosten pro Bestellung, Kosten-Umsatz-Relation) 
der einzelnen Online-Marketing-Maßnahmen. Hieraus leiten sie Optimierungsmöglichkei-
ten im Marketing-Mix für das Unternehmen ab.  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Einfluss der Online-Marketing-Maßnahmen 
auf unternehmerische Zielsetzungen. Sie setzen sich kritisch mit deren Einfluss auf gesell-
schaftliche Prozesse auseinander und hinterfragen die eigenen Wertvorstellungen. 
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VERTRAGS- UND PROJEKTMANAGEMENT 
Jahrgangsstufe 11 

 

Lernfeld  
Rückabwicklungsprozesse und Leistungsstörungen bearbeiten 

 44 Std.  
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Retouren und Stornie-
rungen sowie auftretende Leistungsstörungen unternehmens- und kundenorientiert 
zu bearbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Gründe für Retouren und Stornierun-
gen sowie für Leistungsstörungen. Sie ermitteln deren Häufigkeit (Retouren-, Stornoquo-
te). Sie analysieren den Prozess der Rückabwicklung im Unternehmen hinsichtlich der 
Kundenzufriedenheit. 

Die Schülerinnen und Schüler planen Verbesserungen betrieblicher Regeln und Hilfsmittel 
zur effizienten und kundenfreundlichen Rückabwicklung (Widerrufsformular, Retouren-
schein, Retourenlabel). 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten selbstständig Rückabwicklungen (Widerruf, Um-
tausch, Stornierung, Beschwerde, Kaufpreiserstattung) unter Beachtung rechtlicher und 
betrieblicher Regelungen im Bewusstsein ihrer Verantwortung für den Geschäftserfolg. 
Die Schülerinnen und Schüler überwachen die ordnungsgemäße Vertragserfüllung. Zur 
Behebung von Leistungsstörungen (Mangelhafte Lieferung, Lieferungsverzug, Annahme-
verzug) leiten sie situationsangemessen und kundenorientiert Maßnahmen ein. Dabei be-
rücksichtigen sie die Besonderheiten bei Verträgen mit Verbrauchern und im Fernabsatz. 
Bei Zahlungsverzug führen sie notwendige Maßnahmen kundenorientiert durch (kaufmän-
nisches und gerichtliches Mahnverfahren, Verjährung). Sie kommunizieren bei deren Um-
setzung lösungsorientiert mit den Vertragspartnern.  

Die Schülerinnen und Schüler werten die Abwicklung von Retouren und Stornierungen in 
Bezug auf Kosten, Effizienz, Leistungsqualität und Kundenzufriedenheit aus. Sie leiten 
daraus Vorschläge für die Weiterentwicklung von Online-Angebot und Vertragsabwicklung 
ab. Sie schlagen Maßnahmen zur Verringerung von Retouren, Stornierungen sowie Nicht- 
und Nachlieferungen auch unter ökologischen Aspekten vor.  

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die eigene Arbeitsweise beim Umgang mit Kun-
den auf der Grundlage der Rolle als Dienstleister. 
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KAUFMÄNNISCHE STEUERUNG UND KONTROLLE 
Jahrgangsstufe 11 

 

Lernfeld  
Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern 

55 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die betriebliche Kos-
ten- und Leistungsrechnung durchzuführen und mit Hilfe der Ergebnisse zur Steue-
rung des Unternehmens beizutragen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Erfolgssituation des Unternehmens. Dazu 
informieren sie sich über Kostenarten (Einzel- und Gemeinkosten) und Leistungen. Sie 
identifizieren Kostenstellen und Kostenträger. Hierbei untersuchen sie auch die Kosten für 
die Online-Vertriebskanäle sowie für Rückabwicklungs- und Logistikprozesse. 

Die Schülerinnen und Schüler grenzen im Rahmen der Vollkostenrechnung Kosten und 
Leistungen von Aufwendungen und Erträgen ab. Sie erstellen einen einfachen Betriebsab-
rechnungsbogen und ermitteln Zuschlagssätze für die Kostenstellen. Diese nutzen sie in 
der Kostenträgerrechnung zur Kalkulation von Angebotspreisen (Vorwärts-, Differenzkalku-
lation, Handelsspanne). Sie beurteilen die Ergebnisse der Nachkalkulation, leiten mögliche 
Ursachen für Abweichungen ab und schlagen Maßnahmen zur Kostensenkung unter Be-
rücksichtigung der Nachhaltigkeit vor.  

Die Schülerinnen und Schüler führen im Rahmen der Teilkostenrechnung eine kurzfristige 
Erfolgsrechnung (Deckungsbeiträge I, II und III, Betriebsergebnis, Gewinnschwelle, Preis-
untergrenze) für einzelne Produktkategorien durch. Sie beurteilen die Ergebnisse auch im 
Vergleich mit ermittelten Deckungsbeiträgen in den Online-Vertriebskanälen des Unter-
nehmens.  

Die Schülerinnen und Schüler schlagen Verbesserungsmöglichkeiten für die Sortiments-
gestaltung von Vertriebskanälen vor. Sie bewerten die Deckungsbeitragsrechnung als 
Instrument zur Unterstützung sortimentspolitischer Entscheidungen und für die Auswahl 
von Vertriebskanälen. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die wirtschaftliche Situation des Unternehmens 
auch anhand des Cash-Flows und schlagen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit vor.  
Sie schätzen die Realisierbarkeit und Erfolgsaussichten ihrer im gesamten Arbeitsprozess 
unterbreiteten Verbesserungsvorschläge ein und nehmen konstruktive Kritik auf. 
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BETRIEBS- UND GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PROZESSE 
Jahrgangsstufe 12 

 

Lernfeld  
Gesamtwirtschaftliche Einflüsse bei unternehmerischen Entscheidungen 
berücksichtigen 

33 Std.  
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Einflüsse gesamtwirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu analysieren, deren Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu beurteilen und Kon-
sequenzen für unternehmerische Entscheidungen zu ziehen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Bedeutung ihres Unternehmens im gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhang. Sie informieren sich über die Zielsetzungen und das Zu-
sammenwirken der Wirtschaftsteilnehmer (Erweiterter Wirtschaftskreislauf, ökonomisches 
Prinzip, ökologisches Prinzip). 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die wesentlichen Aspekte der sozialen Marktwirt-
schaft. Sie setzen sich mit der Rolle des Staates und der Europäischen Union in der be-
stehenden Wirtschaftsordnung auseinander. Sie schätzen Einflüsse beider Institutionen 
auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens ein. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Bedeutung des E-Commerce für Wachstum 
und Beschäftigung in Deutschland und in der Welt. Sie erfassen die Besonderheiten des 
E-Commerce-Marktes als globalen und digitalen Markt. Sie leiten Chancen und Risiken ab, 
die sich durch das digitale Marktgeschehen bei der Preisbildung ergeben.  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Auswirkungen des gesellschaftlichen und 
technologischen Wandels, konjunktureller Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Ent-
scheidungen auf ihr Unternehmen und entwickeln Ideen zur Verbesserung der Marktposi-
tion. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Auswirkungen des E-Commerce auf die Ge-
sellschaft und die Umwelt. Sie reflektieren die persönlichen Herausforderungen als Be-
schäftigte in einem sich wandelnden digitalen, globalen Markt und leiten daraus Strategien 
zu deren Bewältigung (Selbstmanagement) ab.  
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PROZESSE IM E-COMMERCE 
Jahrgangsstufe 12 

 

Lernfeld 
Online-Vertriebskanäle auswählen 

110 Std.  
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Online-Vertriebskanäle 
kriteriengeleitet auszuwählen und bei der Einrichtung von Online-Vertriebssystemen 
mitzuwirken. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die aktuellen Vertriebskanäle im E-Commerce 
sowie den stationären Handel und Versandhandel im Hinblick auf Bedeutung und Eignung 
für den Online-Vertrieb des Unternehmens. 

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Online-Präsenz der Mitbewerber anhand 
geeigneter Kriterien (Benutzerfreundlichkeit, Softwareergonomie, Funktionalität, responsi-
ves Design). Sie informieren sich über die rechtlichen Regelungen (Informationspflichten 
des Unternehmens) eines Onlineauftritts. 

Anhand des vorhandenen Produktportfolios planen die Schülerinnen und Schüler die Aus-
wahl zusätzlicher Online-Vertriebskanäle. In die Planungen beziehen sie Überlegungen zur 
Zielgruppe (Mediennutzungsverhalten, Sprache, Land) ein. Sie legen auf der Grundlage 
der Unternehmensziele den Stellenwert geeigneter Online-Vertriebskanäle im Gesamtver-
triebsmix fest. Sie prüfen die Kompatibilität zu bereits vorhandenen Kanälen. 

Die Schülerinnen und Schüler definieren Anforderungen an Hard- und Software und wäh-
len kriteriengeleitet Online-Vertriebssysteme auch hinsichtlich Barrierefreiheit, Datensi-
cherheit, Datenschutz sowie Kosten aus und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse. Für 
die Auswahlentscheidungen nutzen sie eine Methode zur Entscheidungsfindung (Nutz-
wertanalyse). 
Sie vergleichen Lösungen von internen und externen Dienstleistern und entscheiden zwi-
schen Miete und Kauf.  
Sie legen erforderliche Schnittstellen zwischen den ausgewählten Lösungen und dem be-
stehenden Warenwirtschaftssystem fest. Sie schlagen notwendige Anpassungen vor (Da-
tenbankstruktur, Datenaustausch, Client-Server-System). 
In der Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern wenden sie entsprechen-
de Fachbegriffe an.  

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Nutzung der neuen Online-Vertriebskanäle. 
Sie berücksichtigen Rückmeldungen von Nutzern und leiten Verbesserungsvorschläge ab. 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Entscheidung für die neuen Online-
Vertriebskanäle im Rahmen einer kanalübergreifenden Vertriebsstrategie (Multi-Channel, 
Omni-Channel).  
Sie prüfen ihre Auswahlentscheidungen kontinuierlich im Hinblick auf innovative Entwick-
lungen im E-Commerce. 
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Die Schülerinnen und Schüler schätzen ein, inwiefern die ausgewählten Maßnahmen der 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens für unterschiedliche Interes-
sengruppen gerecht werden. 
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VERTRAGS- UND PROJEKTMANAGEMENT 
Jahrgangsstufe 12 

 

Lernfeld  
Berufsbezogene Projekte durchführen und bewerten 

55 Std.  
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, berufsbezogene Pro-
jekte vom Projektauftrag bis zur Projektauswertung zu realisieren. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Bedarf und die Ziele der Projektauftragge-
ber. 

Sie entscheiden sich ausgehend von der Projektaufgabe für eine Projektmanagementvor-
gehensweise (klassisch, kollaborativ, agil). Sie recherchieren die für das Projekt erforderli-
chen Informations- und Kommunikationsstrukturen in multiprofessionellen Teams. 

Im Projektteam organisieren sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig. Sie planen 
und strukturieren den Projektablauf eigenverantwortlich und schätzen den Aufwand für das 
Projekt sowie mögliche Risiken realistisch ein. 

Sie legen Regeln insbesondere zur Konfliktlösung und für das Projektinformationssystem 
fest. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren den Projektstatus und passen Projek-
tabläufe flexibel an mögliche veränderte Anforderungen an. Sie lösen gemeinsam Konflikte 
bei der Umsetzung des Plans.  

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren den Arbeitsfortschritt und präsentieren Pro-
jektergebnisse. Für das Arbeiten im Team nutzen sie digitale Werkzeuge für die Dokumen-
tation des Projektstatus und zur Gewährleistung des Informations- und Kommunikations-
flusses. Sie arbeiten strukturiert und sorgfältig und setzen sich für den Erfolg des Projekts 
ein. Sie übernehmen Verantwortung im Team, halten sich an Vereinbarungen und kom-
munizieren situationsangemessen. 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Projektplanung und die Projektergebnisse. 

Sie reflektieren das eigene Handeln und die Zusammenarbeit in multiprofessionellen 
Teams. Sie entwickeln Vorschläge zur Optimierung der Projektabläufe. 
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KAUFMÄNNISCHE STEUERUNG UND KONTROLLE 
Jahrgangsstufe 12 

 

Lernfeld  
Den Online-Vertrieb kennzahlengestützt optimieren 

77 Std.  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, relevante Leistungs-
kennzahlen für die Steuerung von Prozessen im E-Commerce zu ermitteln, aufzube-
reiten und mehrdimensional zu analysieren, um daraus Maßnahmen zur Optimie-
rung zu entwickeln. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Informationsbedarf für die Messung der 
Wirksamkeit und des Erfolgs der Prozesse im E-Commerce. Sie identifizieren sortiments-
bezogene Leistungskennzahlen, Leistungskennzahlen zur Bewertung der Nutzerfreund-
lichkeit des Kaufprozesses sowie der Wirksamkeit der Online-Marketing-Maßnahmen. Sie 
bestimmen betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die den Erfolg des Online-Vertriebs mes-
sen. 

Die Schülerinnen und Schüler wählen auf der Grundlage der Ziele und der Strategie des 
Unternehmens Leistungskennzahlen aus und legen Sollwerte für die Erfolgsmessung des 
Online-Vertriebs fest. Dabei differenzieren sie zwischen strategischen und operativen Zie-
len und kennzeichnen mögliche Zielkonflikte. Sie ermitteln softwaregestützt (Warenwirt-
schaftssystem, Analyseprogramme) die Istwerte der Leistungskennzahlen. Zur detaillierten 
Analyse des Nutzerverhaltens wählen sie Instrumente kriteriengeleitet aus und setzen sie 
ein. Bei der Datenerhebung halten sie datenschutzrechtliche Vorgaben ein. Sie nutzen 
grafisch aufbereitete Daten für Vergleichs-, Entscheidungs- und Berichtszwecke und er-
stellen hierzu auch Statistiken. 

Die Schülerinnen und Schüler interpretieren die ermittelten Leistungskennzahlen mehrdi-
mensional und berücksichtigen dabei die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Kenn-
zahlenbereichen. 
Sie führen Soll-Ist-Vergleiche durch, analysieren Abweichungsursachen und identifizieren 
Schwachstellen in den Prozessen. Auf Grundlage der gewonnenen Informationen ermitteln 
sie Optimierungspotenziale des Online-Vertriebs. Sie nehmen Optimierungen im eigenen 
Verantwortungsbereich vor. Internen Bereichen und externen Dienstleistern zeigen sie 
Optimierungspotenziale in deren Verantwortungsbereichen auf und präsentieren begrün-
dete Handlungsempfehlungen.  

Sie testen alternative Umsetzungsmöglichkeiten in der Kontaktstrecke und im Kaufpro-
zess, wählen Maßnahmen aus und setzen diese um. Sie beurteilen die Auswirkungen der 
umgesetzten Maßnahmen auf der Ebene des gesamten Unternehmens. Dabei berücksich-
tigen sie Ergebnisse von Kundenwertanalysen. 

Sie prüfen, ob der Aufwand und der Nutzen der Optimierungen in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. 
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Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Bedeutung der Steuerung der Prozesse im 
E-Commerce als Regelkreis zur kontinuierlichen Verbesserung. 
Sie bewerten die Chancen und Risiken, die mit der Auswertung und Nutzung großer Da-
tenmengen verbunden sind. 
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ANHANG 
Mitglieder der Lehrplankommission 

Astrid Birchinger   Staatliche Berufsschule Regen 

Martin Meißner   Staatliche Berufsschule Lichtenfels 

Ernst Rech    Ludwig-Erhard-Schule, Staatliche Berufsschule II Fürth 

Marianna Hartinger  Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB), München 

 
Berater 
Martin Kolb    Staatliche Berufsschule II Bayreuth 

Simone Streller   Handelsverband Bayern e. V. 
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